




Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern hat die 

kreisfreien Städte und Landkreise daher mit Erlass vom 23. Oktober 2020 angewiesen, 

aufgrund von § 2 Abs. 3 der SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung M-V für die oben 

bezeichneten Personen, unter Einhaltung der notwendigen Sicherheits- und 

Hygienestandards, Befreiungen im Wege einer Allgemeinverfügung anzuordnen. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfolgt nach § 80 Abs.2 Nr. 4 VwGO, weil bei 

Zuwarten auf eine Rechtskraft dieser Befreiungsregel bis zu diesem Zeitpunkt die häusliche 

Quarantäne durch die genannten Personen zu erfolgen hätte und hierdurch erhebliche 

Engpässe bei der Daseinsvorsorge und wirtschaftliche Schäden entstehen könnten. Die 

sofortige Vollziehung ist geboten, um den reisenden Personen schon kurzfristig Sicherheit für 

ihre Reiseberechtigung zu geben. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach der öffentlichen 

Bekanntgabe Widerspruch beim Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Schwerin erhoben 

werden. Ein Widerspruch hat wegen der Anordnung der sofortigen Vollziehung jedoch keine 

aufschiebende Wirkung. 
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Im Internet unter www.schwerin.de/bekanntrnachungen am 24.10.2020 veröffentlicht.
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